
~ 

·~ 

,j 

Persönliche Vorsprachen 
Friedrichstr. 59/61, 58636 Iserlohn 

Jobcenter Märkischer Kreis, Postfach 1152, 58581 Iserlohn 
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Frau 
 

 
 

Aufheb~mg des Bescheides vom 11.03.2016 

· Sehr geehrte Frau , 

1obcenter 
Märkischer Kreis 

Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht: 
Mein Zeichen: 450 
BG-Nummer: 355021  
(Bei jeder Antwort bitte angeben) 

Name: 
Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 

Datum: 

Herr Wo  
023739172437 
49 2373 9172499 
Jobcenter-MK.Menden@jobcenter-
ge.de 
24.05.2016 

die Ent~cheidung über die Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch - SGB II wird ab 01.06.2016 ganz aufgehoben. 

Grund für die Aufhebung der Entscheidung: 

Wegfall der Hilfebedürftigkeit. 

. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Ein- . 
kommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen 
oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhält. 

Sie sind mindestens seit dem 10.01.2008 ununterbrochen im Haus von Herrn  in der Unnaer Str. 
48 gemeldet. Sie haben ein gemeinsames Kind zusammen. Sie haben zunächst eine Mietbescheinigung und einen 
Mietvertrag zum 01.05.2016 vorgelegt. Diese Wohnung im Haus in der Unnaer Str. 48 kann/darf es mit den dort 
bescheinigten Angaben und Raumgrößen nicht geben (Rücksprache Bauamt Menden ist erfolgt). 

Nachdem eine vorl. Zahlungseinstellung erfolgte, reichten Sie eine neue Mietbescheinigung ein und gaben an aus 
gesundheitl. Gründen bei Herrn  zur Untermiete einzuziehen (ebenfalls Unnaer Str. 48. 

Zur Überzeugung des Unterzeichners steht daher fest, dass Sie keine Aufwendungen für die Unterkunft und Hei-
zung im Sinne des § 22 SGB II zu tragen haben und Sie gemeinsam mit Herrn  eine Verantwortungs-
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.. - _und .Eins.taodsgem~ins~haft bilden. _ .. - . _ .... ~ __ _ __ _ ____ .-- __ 
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'Dafür spricht, dass Sie in der Zeit des Räumung des Hauses, Unnaer Str. 48 weiterhin dort gemeldet und posta-
lisch erreichbar waren. Es ist zu vermuten, dass Sie bereits damals in der Wohnung von Herrn  gelebt haben. 

Diese Entscheidung beruht auf § 40 Absatz 1 und 2 SGB II und § 330 Absatz 3 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB III) in Verbindung mit § 48 Absatz 1 Satz 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) und § 7 Ab-
satz 1, § 9 Absatz 1 SGB II. 

s' 
l9 g In der Zeit, in der Sie keine Leistungen beziehen, sind Sie durch den zuständigen Leistungsträger für den Fall der 
~ · Krankheit nicht versichert. Um Nachteile zu vermeiden, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Krankenkasse über 
~ Ansprüche und Rechte (z. B. auf freiwillige Weiterversicherung) während dieser Zeit sowie über Rechte und Pflich-
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t In. die Sie ggf. während eines Widerspruchs-:- oder Sozialgerichtsverfahrens haben. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann jeder Betroffene 'oder ein von diesem bevollmächtigter Dritter innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Für Minderjährige oder nicht geschäftsfähige Personen handelt deren 
gesetzlicher Vertreter. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf genannten Stelle 
einzulegen. 

Eine emeute Zahlung der leistung ist nur dann möglich. wenn Sie diese bei dem zuständigen leistungsträger nach 
Wegfall des Grundes. der zur Aufhebung der Bewilligungsentscheidung geführt hat. erneut beantragen. Den An­
trag solltet') Sie stellen. wenn aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen für die Weiterzahlung der leistung wieder vorlie­
gen. Beachten Sie bitte. dass die leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nicht für Zeiten vor der An­
tragstellung erbracht werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jobcenter Märkischer Kreis 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift wirksam. 

Anlage 
Gesetzestexte zu Ihrer Information 

Bitte beachten Sie: 

Auch wenn Sie keine leistungen nach dem SGB 11 erhalten. können Sie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Be­
ratung. Vermittlung. Förderung) durch Ihre Agentur für Arbeit in Anspruch nehmen. 

Unter bestimmten Voraussetzungen können Zeiten der Arbeitslosigkeit ohne Bezug von Leistungen nach dem SGB 
11 rentenrechtlich als Anrechnungszeiten berücksichtigt und an den Rentenversicherungsträger gemeldet werden. 
Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Agentur für Arbeit. 

In der Zeit. in der Sie keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beziehen. werden Ihre Beiträge zur ~ 
Krankenversicherung nicht mehr durch den zuständigen Leistungsträger übernommen. Ihr Krankenversicherungs­
schutz ist jedoch - unabhä'ngig vom Leistungsbezug - weiterhin gewährleistet. Bitte setzen Sie sich wegen der 
Durchführung Ihrer Krankenversicherung unverzüglich mit Ihrer Krankenkasse 'beziehungsweise Ihrem Kranken­
versicherungsunternehmen in Verbindung. Diese werden Sie über Ihre Rechte und Möglichkeiten informieren. Dies 
gilt auch für die Zeit während eines zukünftigen beziehungsweise laufenden Wlderspruchs- oder-Klageverfahrens. 

Würden Sie alleine d~rch die Zahlung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung hilfebedürftig. so kann 
unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag ein Zuschuss zu diesen Beiträgen übernommen werden. 

NUr bei weiteren Personen in der Bedarfsgemeinschaft: 
Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. können Eingliederungsleistungen und die Meldung von Anrechnungszei­
ten auc.h an das Mitglied oder die Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft von der Agentur für Arbeit erbracht werden. 

11111111111111111111 
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Gesetzestexte zu Ihrer Information 

Auszug aus dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 11) 

§ 7 SGB 11 

Leistungsberechtigte 

(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen. die 

1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben, 
2. erwerbsfähig sind. . 
3. hilfebedürftig sind und 
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben 

(erwerbsfähige Leistungsberechtigte). Ausgenommen sind 

1. Ausländerinnen und Ausländer. c;iie weder in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitnehmerinnen. 
Arbeitnehmer oder Selbständige noch aufgrund des § 2 Abs. 3 des FreizügigkeitsgesetzeslEU 
freizügigkeitsberechtigt sind. und ihre Familienangehörigen für die ersten drei Monate ihres Aufenthalts. 

2. Ausländerinnen und Ausländer. deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche 
ergibt. und ihre Familienangehörigen. . 

3. Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes. 

Satz 2 Nummer 1 gilt nicht für Ausländerinnen und Ausländer, die sich mit einem Aufenthaltstitel nach 
Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. 
A~fenthaltsrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt. 

(2) Leistungen erhalten auch Personen. die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben. Dienstleistungen und Sachleistungen werden ihnen nur erbracht. wenn 
dadurch Hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten beseitigt oder 
vermindert werden. Zur Deckung der Bedarfe' nach § 28 erhalten die dort genannten Personen auch dann 
Leistungen für Bildung und Teilhabe. wenn sie mit Personen in einem Haushalt zusammenleben. mit ' 
denen sie nur deshalb keine Bedarfsgemeinschaft bilden. weil diese aufgrund des zu berücksichtigenden 
Einkommens oder Vermögens selbst nicht leistungsberechtigt sind. 

(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören 

1. die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. 
2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil eines unverheirateten 

erwerbsfähigen Kindes. welches das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. und die im Haushalt . 
lebende Partnerin Qder der im Haushalt lebende Partner dieses Elternteils, 

3. als Partnerin oder Partner der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
a) die nicht dauernd getrennt lebende Ehegattin oder der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte. 
b) die nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartnerin oder der nicht dauernd getrennt lebende 

Lebenspartner, 
c) eine Person. die mit der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person in einem gemeinsamen 

Haushalt so zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wechselseitige Wille 
anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen. 

4. die dem Haushalt angehörenden unverheirateten Kinder der in den Nummern 1 bis 3 genannten 
Personen. wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. soweit sie die Leistungen zur 
Sicherung ihres Lebensunterhalts nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen beschaffen können: 

(3a) Ein wechselseitiger Wille. Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen. wird 
vermutet. wenn Partner . 

1. länger als ein Jahr zusammenleben. 
2. mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben, 
3. Kinder oder Angehörige im Haushalt verso~gen oder 
4. befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen. 
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(4) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer in einer stationären Einrichtung untergebracht ist, Rente 
wegen Alters oder Knappschaftsausgleichsleistung oder ähnliche Leistungen öffentlich~rechtlicher Art 
bezieht. Dem Aufenthalt in einer stationären Einrichtung ist der Aufenthalt in einer Einrichtung zum Vollzug 
richterlich angeordneter Freiheitsentziehung gleichgestellt. Abweichend von Satz 1 erhält Leistungen nach 
diesem Buch, 

1. wer voraussichtlich für weniger als sechs Monate in einem Krankenhaus (§ 107 des Fünften Buches) 
untergebracht ist oder 

2. wer in einer stationären Einrichtung untergebracht und unter den üblichen Bedingungen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 15 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist. 

(4a) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten keine Leistungen, wenn sie sich ohne Zustimmung des 
zuständigen Trägers nach dIesem Buch außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs aufhalten und 
deshalb nicht für die Eingliederung in Arbeit zur Verfügung stehen. Die Zustimmung ist'zu erteilen, wenn für 
den Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen Bereichs ein wichtiger Grund vorliegt und die 
Eingliederung in Arbeit nicht beeinträchtigt wird. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei 

1. Teilnahme an einer ärztlich verordneten Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation,· 
2. Teilnahme an einer Veranstaltung, die staatspolitischen, kirchlichen oder gewerkschaftlichen Zwecken /~-\ 

dient oder sonst im öffentlichen Interesse liegt, oder V 
3. Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 

Die Zustimmung kann auch erteilt werden, wenn tür den Aufenthalt außerhalb des zeit- und ortsnahen 
Bereichs kein wichtiger Grund vorliegt und die Eingliederung in Arbeit nicht beeinträchtigt wird. Die Dauer 
der Abwesenheiten nach Satz 4 soll in der Regel insgesamt drei Wochen im Kalenderjahr nicht 
überschreiten. 

(5) - (6) ... 

128380 
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§ 7a 5GB 11 

Altersgrenze 

Personen, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Ablauf des Monats, in dem sie 
das 65. Lebensjahr vollenden. Für Personen, die nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird die Altersgrenze 
wie folgt angehoben: 

(1) 

(2) 

für den erfolgt eine auf den Ablauf des Monats, 

Geburtsjahrgang Anhebung in dem ein Lebensalter vollendet 
um Monate wird von 

1947 1 65 Jahren und 1 Monat 

1948 2 65' Jahren und 2 Monaten 

1949 3 65 Jahren und 3 Monaten 

1950 ' 4 65 Jahren und 4 Monclten , 

1951 5 65 Jahren und 5 Monaten 

·1952 6 65 Jahren und 6 Monaten 

1953 7 65 Jahren und 7 Monaten 

1954 8 65 Jahren und 8 Monaten 

1955 9 65 Jahren und 9 Monaten 

1956 10 65 Jahren und 10 Monaten 

1957 11 65 Jahren und 11 Monaten 

1958 12 66 Jahren 

1959 14 66 Jahren und 2 Monaten 

1960 16 66 Jahren und 4 Monaten 

1961 18 66 Jahren und 6 Monaten 

1962 20 66 Jahren und 8 Monaten 

1963 22 66 Jahren und 10 Monaten 

ab 1964 24 67 Jahren 

§ 85GB 11 

Erwerbsfähigkeit 

Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter 
den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig 
zu sein. 

Im Sinne von Absatz 1 können Ausländerinnen und Ausländer nur erwerbstätig sein, wenn ihnen die 
Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt ist oder erlaubt werden könnte. Die rechtliche Möglichkeit, eine 
Beschäftigung vorbehaltlich einer Zustimmung nach § 39 des Aufenthaltsgesetzes aufzunehmen, ist 
ausreichend. 

§ 95GB 11 

Hilfebedürftigkeit 

-

128381 50111014828125.05.2016 0858000092 11I11111111111111111111111111 



SeIte 4 von 5 

(1) Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden 
Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von 
Angehörigen oder von Trägem anderer Sozialleistungen, erhält. 

(2) 

§ 36 SGB 11 

Örtliche Zuständigkeit 

Für die Leistungen nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 ist die Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk die 
erwerbsfähige leistungsberechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für die Leistungen nach '§ 6 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 ist der kommunale Träger zuständig, in dessen Gebiet die erwerbsfähige leistungsberechtigte 
Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Leistungen nach den Sätzen 1 und 2 an Minderjährige, die 
Leistungen für die Zeit der Ausübung des Umgangsrechts nur für einen kurzen Zeitraum beanspruchen, ist der 
"jeweilige Träger-an dem Ort zuständig, an dem die umgangsberechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Kann ein gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht festgestellt werden. so ist der Träger nach diesem Buch örtlich 
zuständig, in dessen Bereich sich die oder der elWerbsfähige Leistungsberechtigte tatsächlich aufhält. Für nicht 
erwerbsfähige Personen, deren Leistungsberechtigung sich aus § 7 Absatz 2 Satz 3 ergibt, gelten die Sätze 1 bis 4 
entsprechend. 

§40 SGB 11 

Anwendung von Verfahrensvorschr~ften 

(1) Für das Verfahren nach diesem Buch gilt das Zehnte Buch. Abweichend von Satz 1 gilt § 44 Absatz 4 Satz 
1 des Zehnten Buches mit der Maßgabe, dass anstelle des Zeitraums von vier Jahren ein Zeitraum von 
einem Jahr tritt. 

(2) Entsprechend anwendbar sind die Vorschriften des Dritten Buches über 

1. die vorläufige Entscheidung (§ 328) mit der Maßgabe. dass auch dann vorläufig entschieden werden 
kann. wenn die Gültigkeit einer Satzung oder einer anderen im Rang unter einem Landesgesetz 
stehenden Rechtsvorschrift. die nach § 22a Absatz 1 und dem dazu ergangenen Landesgesetz 
erlassen worden ist, Gegenstand eines Verfahrens bei einem Landessozialgericht, dem 
Bundessozialgericht oder einem Verfassungsgericht ist; 

2. die Aufhebung von VelWaltungsakten nach § 330 Absatz 1 mit der Maßgabe. dass bei der 
Unwirksamkeit einer Satzung oder einer anderen im Rang unter einem Landesgesetz stehenden 
Rechtsvorschrift. die nach § 22a Absatz 1 und dem dazu ergangenen Landesgesetz erlassen worden 
ist. auf die Zeit nach'der Entscheidung des Landessozialgerichts abgestellt wird; 

3. die Aufhebung von VelWaltungsakten (§ 330 Absatz 2, 3 Satz 1 und 4); 
4. die vorläufige Zahlungseinstellung nach § 331 mit der Maßgabe, dass die Träger auch zur teilweisen 

Zahlungseinstellung berechtigt sind. wenn sie von Tatsachen Kenntnis erhalten, die zu einem 
geringeren Leistungsanspruch führen; 

5. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-. Renten- und Pflegeversicherung (§ 335 Absatz 1, 2 und 5). 

(3) § 50 Absatz 1 des Zehnten Buches ist mit der Maßgabe anzuwenden. dass Gutscheine in Geld zu erstatten 
sind. Die leistungsberechtigte Person kann die Erstattungsforderung auch durch Rückgabe des Gutscheins 
erfüllen~ soweit dieser nicht in Anspruch genommen wurde. Eine Erstattung der Leistungen nach § 28 
erfolgt nicht. soweit eine Aufhebungsentscheidung allein wegen dieser Leistungen zu treffen wäre. 

(4) Abweichend von § 50 des Zehnten Buches sind 56 Prozent der bei der Berechnung des 
Arbeitslosengeldes 11 und des Sozialgeldes berücksichtigten Bedarfe für Unterkunft nicht zu erstatten. Satz 
1 gilt nicht in den Fällen des § 45 Absatz 2 Satz 3 des Zehnten Buches. des § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
2 und 4 des Zehnten Buches sowie in Fällen, in denen die Bewilligung lediglich teilweise aufgehoben wird. 

(5) § 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, dass der Antrag unverzüglich nach Ablauf des Monats. in 
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dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen Leistung bindend geworden ist, nachzuholen ist. 

(6) Für die Vollstreckung von Ansprüchen der in gemeinsamen Einrichtungen zusammenwJrkenden Träger 
nach diesem Buch gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes; im Übrigen gilt § 66 des 

(1) 

(2) 

~ (3) 

(4) 

Z~~M&~~ . 

Auszug aus dem Dritten Buch 50zialgesetzbuch (5GB 111) 

§ 3305GB 111 

80nderregelungen für die Aufhebung von Verwaltungsakten 

Liegen die in § 48 Abs. 1 Satz 2 des Zehnten Buches genannten Voraussetzungen tür die Aufhebung eines 
Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung vor, ist dieser mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der 
Verhältnisse aufzuheben. 

Auszug aus dem Zehnten Buch 80zialgesetzbuch (8GB X) 

§48 8GB X 

Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Änderung der Verhältnisse 

(1) Soweit in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die beim Erlass eines Verwaltungsaktes mit 
Dauerwirkung vorgelegen haben, eine wesentliche Änderung eintritt, ist der Verwaltungsakt mit Wirkung für 
die Zukunft aufzuheben. Der Verwaltungsakt soll mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der 
Verhältnisse aufgehoben werden, soweit 

1. die Änderung zugunsten des Betroffenen erfolgt, 
2. der Betroffene einer durch Rechtsvorschrift vorgeschriebenen Pflicht zur Mitteilung wesentlicher für ihn 

nachteiliger Änderungen der Verhältnisse vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht nachgekommen ist, 
3. nach AntragsteIlung oder Erlass des Verwaltungsaktes Einkommen oder Vermögen erzielt worden ist, 

das zum Wegfall oder zur Minderung des Anspruchs geführt haben würde, oder 
4. der Betroffene wusste oder nicht wusste, weil er die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem 

Maße verletzt hat, dass der sich. aus dem Verwaltungsakt ergebende Anspruch kraft Gesetzes zum 
Ruhen gekommen oder ganz oder teilweise weggefallen ist. 

Als Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse gilt in Fällen, in denen Einkommen oder Vermögen auf einen 
zurückliegenden Zeitraum auf Grund der besonderen Teile dieses Gesetzbuches anzurechnen ist, der 
Beginn des Anrechnungszeitraumes. 

(2) - (4) ... 

-
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